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Die Stadtverordnetenversammlung
- Beteiligungsausschuss -

  
Tagesordnung Punkt 13 der öffentlichen Sitzung am 5. Dezember 2017

Vorlagen-Nr. 17-V-81-0007

Wirtschaftsplan 2018 und Mittelfristplanung 2019-2022, abschließende Feststellung der 
Gebührenrechnung 2012 und Gebührenvorkalkulation 2018 der WLW

Beschluss Nr. 0103

1. Dem Wirtschaftsplan 2018 mit Erfolgs-, Vermögens-, Investitions- und Stellenplan wird 
zugestimmt.

2. Der Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wird mit Einnahmen von 37.069,8 TEUR 
und mit Ausgaben von 37.072,0 TEUR beschlossen.

3. Der Voranschlag für den kalkulierten Verlust im Erfolgsplan 2018 wird mit 2,2 TEUR 
beschlossen.

4. Der Stellenplan wird festgestellt.

5. Die Mittelfristplanungen 2019 – 2022 werden zur Kenntnis genommen.

6. Die Gebührennachberechnung für das Geschäftsjahr 2012 wird abschließend festgestellt 
und die Kostenüberdeckung in Höhe von 512.515 EUR zur Kenntnis genommen. Auf den 
Beschluss Nr. 0473 der Stadtverordnetenversammlung vom 15.12.2016 (Vorlagen-Nr. 
16-V-81-0003) wird verwiesen. Die Gebührenvorkalkulation für 2018 wird festgestellt. Auf 
die der Sitzungsvorlage beigefügte Anlage 2 wird verwiesen.

(antragsgemäß Magistrat 05.12.2017 BP 0854)
 

abschließende Beschlussfassung des Beteiligungsausschusses gemäß Nr. 6 des Beschlusses Nr. 
0115  der Stadtverordnetenversammlung vom 30.03.2017

Wiesbaden,     .12.2017

Volk-Borowski
Vorsitzender
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Die Stadtverordnetenvorsteherin Wiesbaden,     .12.2017

Dem Magistrat
mit der Bitte um Kenntnisnahme
und weitere Veranlassung

Gabriel
Stadtverordnetenvorsteherin

Der Magistrat Wiesbaden,      .01 .2018
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Dezernat I
mit der Bitte um weitere Veranlassung 

Gerich
Oberbürgermeister


	Die Stadtverordnetenversammlung
	Tagesordnung Punkt 13 der öffentlichen Sitzung am 5. Dezember 2017
	Wirtschaftsplan 2018 und Mittelfristplanung 2019-2022, abschließende Feststellung der Gebührenrechnung 2012 und Gebührenvorkalkulation 2018 der WLW

